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Breslau, den 1 Dec. 
Gestern, als am erstcn Sonntage des Ad¬ 

vents, hielt der, an die Stelle des am 4 Iuni i 
a.c. selig verstorbenen und bey hiesiger Stadt 
unvergeßlichen Herrn D. Vm gs, zum Pastore 
der Haupt-und Pfarrkirche zu St . Elisabeth 
von E.Hochedelen und HochweisemRalhe all^ 
hier, aus Halle anhcro l eruffener, bey dortiger 
Hauptkirche zu U ^Fr. gewesener Ober-Pfar¬ 
rer und Cotlsistorialrach dasigen Ministerii, 
Herr Friedrich Eberhard Rambach, nachdem 
derselbe mu 24tenhu/. von allhicsnzem Hoch-
löbl. Magistrat durch den Stadt Syndtcum 
in dieser äurche öffentlich instaliiret und vorge¬ 
stellet worden, seine Anttittspredigt, mitall-
gemcillemBeyfalle einer sehr zahlreichen durch 
dessen ruhrenden Vortrag inmgst erbauten 
Gemeinde und Versamr.mng. 

Fortsetzung der De<larationen,welche bey dem 
3ieichstage zu Warschau gehalten 

worden. 
Deklaration von Se'ten Ihro Rußischkaiserl. 

Majestät, übergeben durch Ihrem/Xln-

ie, Fürst von Reptlin, an die conföde-
rirte Republik Pohlen, auf deut Reichs¬ 
tage den 4 Nov. 1766. 

Die Gemeinschaft der Religion und die 
Ehre,zum Bc»?cn dcs mcnschlichenGcschlechts 
etwas beyzutragen, sind nicht die einzigen 
Gründe, wrlche^Ihro Kaiser! Majestät ver-
anwffcn, Ihre Fürbitte und Imerce8lion für 
die in diesem welche wohnhafte sowohl Grie¬ 
chen als andere Dißidenten, an dem heutigen 
Tage aufdas nachdrücklichste und inständigste 
zu wiederholen, damit die Unterdrückung, mv-



ter der sie seufzen, gehoben, und sie wieder in 
ihren ehemaligen Zustand, als gleiche Bürger 
und freye Mitglieder des Staates, gesetzet 
werden mögen. Um alles in seiner gehörigen 
Ordnung vorzutragen und auszuführen, so 
wird man zuerst als eine unläugbare Sache, 
deren Wahrheit aus den Urkunden derPohlni-
schen Gesetze erhellet, beweisen und darthun, 
daß die Griechen und Dißidenten ieder;eit,und 
selbst zu denen Zeiten, da die Republik in ihrem 
größten Flor war, in derselben Verfassung ge¬ 
wesen, in welcher sie wieder gesetzt zu werden 
jezt verlangen, und daß sie ruhig und ohne alle 
Einschränkung, alle die Vortheile genoßen ha¬ 
ben, die mit dieser Verfassung ve: knüpft sind. 
Dieser ihr ehemaliger Zustand und Verfaßung 
ist ihnen durch alles was das Band der Na¬ 
tion ausmacht, durch heilige und unverbrüch¬ 
liche Vertrage bestätiget worden,wclche gleich¬ 
sam ein öffentliches Recht zwischen ihnen und 
ihren Mitbürgern ftstsetzen,auf dessen Vollzie¬ 
hung zu dringen sie jederzeit werden berechti¬ 
get scyn, da selbiges durch kein Gesetz, welches 
nur von einem Theil der Republik gegeben 
worden, konnte umgestoßen und ausgehoben 
werden. 

Man würde gegen die augenscheinliche 
Wahrheit handeln, wenn mal: es nicht als 
einen Grundsatz annähme, daß die beständige 
Weigerung und Verabsimmung ihren Vor¬ 
stellungen Gehör zu geben, und ihnen, ohnge¬ 
achtet ihrer Klagen, Gerechtigkeit wiederfah-
ren zu lassen, sie nothwendiger weise voü den 
Verbindlichkeiten einer Mitgenoßenschaft loß-
zählen muß,von deren Vortheilen man sie aus¬ 
schließen muß, und daß, da sie dadurch gleich¬ 
sam ganzlich in den Zustand freyer Menschen, 
die in keiner andern Verbindung stehen, ver¬ 
setzet werden, sie berechtiget sind, ohne weder 
gottliche noch menschliche Gesetze durch einen 
solchen Schritt von ihrer Seite zu verletzen; 
ihre Nachbarn zu Schiedsrichtern zwischen 
sich und ihres gleichen zu erwählen, und diesel¬ 
ben um Hülfe anzuftehen, wenn sie sich sonst 

aufkeine ander/Weise für Verfolgung schütze 
können. 

Die vorigenZeiten ließen einen solchen trau¬ 
rigen Zustand, und diese der Republik so nach«-
theilige Umstände befürchten; allein glückli¬ 
cher Weise beugte man damals diesem 1W 
glücke vor, durch die Starke und den Nach, 
druck den die Verträge mit fremden Mächte,! 
den innern Pohlnischen Nationalvertragen 
aaben. Von der Zeit an ist die Erhaltung und 
Ruhe der Republik nicht mehr eine Sache, die 
blos allein die Bürger derselben angehet und 
ihnen oblieget; sondern es ist auch einePflichc 
der Nachbaren geworden,diestlbe zum Augen¬ 
merk zu haben, welche, indem sie mit der gan¬ 
zen Republik Verträge machen, nicht weniger 
mit allen Gliedern derselben insbesondere sich 
verbinden. 

Hiesem zufolge ist Rußland, vermöge des 
Tractats von 1686, und die andere Mächle, 
welche in diesem Stück mit Rußland gemein¬ 
schaftliche Sache machen, vermöge des Ölf i¬ 
schen Friedens, verbunden, sur die Sicherheit 
eines jeden Theils der Republik zu wachen und 
allen innerlichenMißhelligkeiten vorzubeugen, 
dadurch daß es jedem Theil aufs genaueste 
Recht wiederfahren läßt, oder vielmehr allen 
und jekel!, übel Haupt und insbesondere, das<-
jenige gewähret, was sowohl die allgemeinen 
als auch diejenigen Rechte, die sie sich selbst 
unter und gegen einander schuldig sind, er¬ 
fordern. 

Man wird demnach in einem so wichtigen 
Bcwegungsgnmde als die Vollziehung der 
Verbindlichkeiten eines Vertrages 'st, schon 
die Bestimmung und Richtschnur der Auffüh¬ 
rung finden, welche dieKaizerln zu beobachten 
hat, um denen sich zur Griechische n Kirche be¬ 
kennenden und andern Dlßidemen, die Wie¬ 
dereinsetzung in alle ihre Rechte zu verschaffen 
und sie dabey zu erhalten. Echt man nun zu 
diesen; die noch starkem Bewegungsgnmde 
hinzu,welche aus dem besondern Vsl lMmjft , 
in welchem Rußland mit Polen sich befindet/ 



entstehen, so erstehet man daraus, daß die 
Kaiserin dem Schntze,den Sie den Dißidenten 
zugestehet, keine Grenzen setzen kan, ohne da¬ 
durch Ihrer eigenen Ehre, der Würde Ihrer 
Krone, und dem Verträum das ihre Freunde 
il! Sie gesetzet, zuwiderzu handeln. 

Esgeschicht nicht um Gelegenheit zu aber¬ 
maligen Danksagungen von Seiten der Repu-
blikzu geben, daß man sie von neuem an alles 
dasjenige erinnert,was Ihro Kaiser!. Majest. 
ßr Sie gethan hat; sondern blos um den Be-
wl'gungsqränden Ihrer Bemühungen desto 
größer:: Nachdruck zu geben, und desto augen¬ 
scheinlicher darzuthun, wie höchst nöthig und 
billig es sey, I h r eine völlige Genugthuung in 
Mschuttg der Sache, fur̂ welche Sie sich ins 
Mittel schlägt, zu verschaffen, indem man die 
Unmöglichkeit beweiset, in welche die Repu¬ 
blik selbst die Kaiserin gesetzt hat, von dieser 
Cache abzustehen. 

Aus Antricb der aufrichtigsten Freund¬ 
schaft und um die Pflichten einer gutcn-Nach¬ 
barm zu erfüllen, haben Ihro Kaiser!. Majest. 
jederzeit an dem Wohl der Republik Antheil 
genommen, und hegm noch jezo eben diese Ge¬ 
sinnungen. Sie haben über die Bitte, welche 
die ganze consöderirte Polnische Nation, um 
Ihren Beystand, zu Wiederherstellung der in¬ 
nerlichen Ruhe in Polen, zu Beschützung der 
Freyheit und zu Beförderung der freyen 
Wahl eines einheimischen Königes, an Sie er¬ 
gehen ließ, alle diejenige Freude und Zufrie¬ 
denheit empfunden, die eine solche Einladung 
ron Seiten der Republik nur verursachen 
konnte. Es isi bekannt mit welcher Groß-
Mlth und Bereitwilligkeit Ihro Kaiser!. Maj . 
d:cstm Ansuchen Genüge geleistet. Sie haben 
s'ch der Republik eifrigst angenommen, um 
bas Gluck der Einwohner zu befördern. Die 
frcye Wahl eincs Königes aus dem Mittel der 
Nation, welche einer von den Hauptgründen 
loar, den Befand der Kaiscrm anzustehen, ist 
mit i lN'>r ̂ uye und Luuuüchigleit vor sich ge-
ga.g m/ vcn welcher die Republik kaum ein 

Beyspiel aufzuweisen haben wirb. So voll¬ 
kommen Ihro Kaiser!. Majestät auch in die¬ 
sem Stück Ihre Absichten erreicht haben, so 
werden Dieselben dennoch glauben, daß an der 
Vollendung Ihres Werkes etwas fehlet, so 
lange ein Theil der Einwohner übrig ist, die 
nicht völlig die glucklichen Würkungen Ihrer 
Freundschaft empfinden und genießen; es 
wird Ihnen jederzeit scheinen,daß Sie nur un¬ 
vollkommen den Zweck erreichet, den Sie sich 
vorgesetzt haben, und von dem Sie nicht eher 
abstehen werden, als bis diese innerlichen 
Mißhelligkciten, in Ansehung der Dißidenten 
gänzlich gehoben seyn werden. Ihro Maje¬ 
stät glauben daher, daß Dero Ehre es erforde¬ 
re, das Vertrauen, das die ganze Republik in 
Ihre Gunst gesetzt hat, bis ans Ende zu recht¬ 
fertigen, und mit ihrer fernern Hülse und 
Beystande bis zu der Entscheidung dieses zum 
Glück eines Theiles der Einwohner so Wesens 
lichen Punktes fortzufahren. 

Ihro Kaiser!. Majestät erneuern demnach 
Ihro Forderungen, daß man aufgegenwarti-
gem Reichstage diese letzte Quelle der Mißhel-
ligkeiten gänzlich stopfen und sich bemühen 
möge,eine völlige Ruhe in der Republik wieder 
herzustellen. 

Indem Ihro Kaistrl.Majcsiat die Entschei¬ 
dung dieser Sache empfiehlet und den König 
sowohl als die Nation bittct,sie mit allem dem 
Eifer und Ernst auszumachen, welchen sie we¬ 
gen ihrer Wichtigkeit für das allgemeincWohl 
verdienet, so betrachtet Sie dieselbe aus einem 
zwiefachen Gesichtspunkte, nemlich in Anse-
yung des Geistlichen und des Zeitlichen. 

Was den ersten Punkt betrift, so haben, ob-
zwar gleich die Rechte der Griechen und Dißi¬ 
denten noch nichtgauzlich vernichtet sind, sich 
dennoch eine Menge von Misbräuchcn derge¬ 
stalt gehäuffet, und sind bis zu einem solchen 
Grade gestiegen, daß die Religionsfreyheit 
bis aufgar nichts, oder doch sehr wenig, her̂  
untergebracht ist. Der Endesunterschriebcne 
bittet demnach im Namen seiner Kaiserin, daß 



diese Mißbrauche ganzlich abgeschaft werden, 
und daß man solcheVerfügungen treffen wolle, 
damit künftig nicht zu befürchten scy, daß der¬ 
gleichen oder andere Misbrauche sich von 
neuem einschleichen. Dieses wird aber auf 
keine andere Art geschehen können, als wenn 
auf dem gegenwärtige Reichstage festgesetzt 
wi rd: 

i ) Daß alle Kirchen, welche den Dißideneen 
vonRechtswegen zukommen, und die man ih¬ 
nen unrechtmäßiger Weift genommen, ihnen 
wiedergegeben werden 5 daß man sie nicht hin¬ 
dere, diejenigen die durch Zeit oder Z>'urrs-
bränsie gelitten haben, wieder zu bauen oder 
auszubessern; daß man sie niemals in Amni-
nisiranon der Taufe, Trauung, Vegrädniß 
und des göttlichen Wortes, weder m o^t Kir¬ 
chen noch bey den Kranken,im geringsten störe 
oder beunruhige; daß ihnen dabey allcs er¬ 
laubt sty,was der Wohlstand und dieHochach-
tnug, die man heiligen Sachen schuldig ist, er¬ 
fordert, z.B. der Gebrauch der Glocken, und 
die dem Amte undderPerftn der Geistlichen, 
sowohl der Griechen als Dißidcntcn, zuständi¬ 
ge und gemäße Kleidung; daß ihnen erlaubt 
fty Kirchhöfe zu haben; mil einem Worte,daß 
ihnen ohne die geringste Verhinderung erlaubt 
sey,alles aus;uuben,was zu denen in jeder Re¬ 
ligion verordneten Sacramenten und Gebeten 
gehöret; welches alles der Begriff der voll-
konlmenen Religionsfreyheit mit sich bringet. 

2) Dasi, um die Religionsfreyheit im gan¬ 
zen Reiche dauerhaft zu machen und aufeinen 
allgemeinen und ftstenFuß zu setzen,aufgegen-
wamgem Reichstage beschloßen werde: daß 
in allen Ctädten, Flecken und Dörfern, wo 
keine Kirche oder Capelle der Griechen odrr 
Dlßidenten befindlich sind, denen dlc5>r Reli¬ 
gion zugethanen, welche daselbst sich niederlas¬ 
sen wollen, erlaubet sty, Kirchen, Kirchhofe, 
Priester und Pastores zu haben; und daß ob-
besagte Priester und Pasiores aufkeine Weise 
durch die gelsilicheIurisdiction gehindert wer¬ 

den, alle ihre Amtspflichten zu erfüllen und 
denen von ihrer Religion bieSacramente aus¬ 
zutheilen. 

g) 2a die Religionsfreyheit sich auf gött¬ 
liche Gesetze gründet, und der Punkt ist, der 
hauptsachlich dem Einwohner am Herzen lie¬ 
get, so ijt es die Schuldigkeit einer jeden wohl-
eingerichteten Regierung, dahinzu sehen, daß 
alle ihre Unterthanen dieftr Freyheit gemessen, 
und in keinen: Stuck von einer andern Reli¬ 
gion abhangen. Vermöge dieses Grundsatzes 
muß man diejenige Art von Abgaben, der die 
Dividenten in Ansehung der Cacholischcn 
Pricstcr für die Bcgrabnisie, Trauungen 
und Taufen unterworfen sind, mit unter 
die hichcr gehörigen Mißbrauche zählen. 
Und selbst die Verschiedenheit dieftr Abgaben 
nach der VerWedenhcu der Provinzen, zeiget 
schon dcn Maugcl eines gehörigen Recytsti-
tels. Dergleichen Mißbrauche, die schon in 
ihrer ersten Grundanlage mangelhaft sind, 
können durch keine einseitige Consittution ge-
rechtftrciget werden, da diejenigen, die darun¬ 
ter klden, gcwiß die Freyheit nicht werden ge¬ 
habt haben, mit darüber zu ̂ stimmen. Es 
scheiner dcun:ach gerecht und billig zu scyn,daß 
dieser Mißbrauch abgeschaffet werde, und wo¬ 
fern schon einmal durch aikStande emmulhig 
beschlossen ist, der in eincm freyen Staate herre 
schclwln Religion wenigstens einige Vorzüge 
zu erhalten, fo muß lnan ein vor allemal lieber 
eine maßige Abgabe bestimmen, und selbige 
vielmehr wie ein K0n0i2riuln als eine^Abgabe 
betrachten. 

4) Daß die Griechische Schule zuMohilow 
auf keine Weise beunruhiget wclde, sondern 
jederzeit der Erziehung der Griechischen Ju¬ 
gend obliegen könne, ohne das irgend jemand 
die geringste Hinderniß in den Weg zu legen 
sicherkühne. 

5) Der Bischof und das Bisthum von 
weiß Neusten mit allem was demselben an¬ 
hanglich ist, werden auf ewige Alten beyder 



Griechischen Religion und alle Griechische wie jezigen Gemeinschaft erhalten werden müssen, 
auch aperer Dissidenten Kirchen, bey ihrer Die Fortsetzung folgt. 
' ^ I , des privilegirten Verlegers dieser Zeitung, Wilhelm Gottlieb ̂ ul'ns ^üchl>ai»dm»g 

ist zu haben : 
Leben und Beqebenhe'ten des Engländers Joseph Thomsons, 5ter Theil, oder A.chang des zten 

Theils ansdemEngl. übersetzt, 8. Frft 76Ü 5 ^ 
4- Jena 766 8 sgr 

Der wahre Christ in seinen Empfiildungcn in der Stille, von Christian Wlüh. Oemler, 8 Jena 
767 2osgr. . ,. . . , .^ , . 

Elemcntapathologiaeuniversieauctore, D. AdamoNietzki, mecLS. Hak 766 2'Rthl 
Gerhardi Meermanninovus thefauiusjuris civilis & canonici, in quo junctim exhibentur raria & 

rariffima optimoruin incerpretum, inprimis Hiipanorum & Gallomni opera, utrumque jus ex 
liumanioribuslitterisacveterisiEvimonumentisiilustrantia, Vlltomi, med. FoU Hayx, 751 
45Rthl 

Wir Frie'dr'tchvon Gottes Gnaden Kön'g in Preußen, Markgrafzu Brandenburg, des 
heil, Rom. Reichs Erzkammerer nndChnrfurst, souverailier und oberste, Hcrzog vonEchlcsicn, 
souverainer Prinz vonOranien, Ncufchc.tcl und Valengw, wie auch der Grafschaft Glatz, in 
Geldern, zu Magdeburg, Eleve, Iniich, Berge, Stettin, Pom:ncrn, der Cassuben u,nd Wcnden 

F'üs'c zil Halbcrsiadt, Minden, 
Canli», Wenden, Schwerin, Raßedurg, Osifticslaud und Mocrs, Graszn Hohenzollern, Ru-
pin, der Mark, Ravcncberg^-Tdhensiein, Tcclienburg, Schwerin, Lmgcn, Bühren und Lehr-
dani, Herr zu Ravrnsmn, der'Lande 3iostock, Stargard, Laucnburg, Bütow, Arlay und Bre¬ 
da :c. lc. :c. Fügen euch Moritz Wilhelm, Burggrafen und Grafen zu Dohna, hiermit in 
Gnaden zu vernehmen, waemaßen, da ohne Unser höchstes Vorwissen und Genehmigung, ihr 
euch aus Unsern Preußischen Landen hiuwegbegrden, in cunsonnic^l Unserer lüb c'.aiu Berlin 
de» 9 Iuni i a. c. an die Preußi'che Negierung erlassen allerhöchsten Verordnung, wegen eurer 
leclamatiun undeveinuaicn (^nutillaricil des Vermögens, daS Oliicium i jici ji«i- n?a«c1ataiium 
Nki , mit einem Klag^Libell vom 28 Sept. c. bey Unser!» Hofgericht wider euch eingekommen, 
und um eure Vorladung, und zwar, da euer angeblicher Auftnthalt in Herrnhnth in der Ober-
lanßnitz, nicht völlig gewiß ist, perLcUÄalex cum W/Mliio pr^clulivu von 9 Monaten, aller-
unterthanigst gebete,». Wie Wir nun solchem Suchen statt gegeben ; als citnen und laden 
Wir euch Kraft dieses Proclamatis, wovon eines hier beym Hofgericht, das zweite bey dem 
Höft und Kammergericht in Berlin, und das drille bey dem Magistrat zu Bunzlan, in Schle¬ 
sien, affigiret, auch solches denen hiesigen, ungleichen Berlinischen und Brcßlauischcn Zei¬ 
tungsblattern einverleibet, percmtorie, mit der so gnädigen als ernstlichen Verwarnung, daß 
ihr euch zusamt dem einigen, entweder sofort, oder spalstens innerhalb y Monaten, wovon? 
für den ersten, 9 für den zweiten, und z Monate für den dritten Termm zurechnen, in Unsere 

d''" zo Jul i i des folgenden 
1767 Wahres, gehörig meldet, oder aufden Fall eures Äußcublclbeus der Canftscanon eures 
noch wlirklich in hiesigen Landen befindlichen, oder etwa irgend noch ausfindig zu machenden 
Vermöacns, und daß ihr demnächst auch alles Rechts so euch etwa bey anfallenden Erbschaf¬ 
te«, sie rühren her wo sie nur irgends wollen, und sonst in Unsern samllicheu Preußischen Landen 
für verlustig erkläret werden sollet, ohnausbleiblich i " gewärtigen habt: Wornach ihr euch zu 



achten. Urkundlich mit dem Uns zugeordneten Instegel bekräftiget. Königsberg in Preußen 
den 2ten Onober im Jahr Ein tausend, Sieben hundert, Sechs nnd Sechzig. 

Er. König!. Majestät in Preußen wurklich geheimter Etats-und Kriegsrath 
Canzler und znDero hiesiges 

RarheundAssessores. 
Julius Aegydius v. Negelein, Hofgerichtsrath. 

Vor cine hochlöbl. Ober^mlsl^lerung"aWer zu Breßlau, wtrd auf I n s i ^ d^s^ottft. 
Uehmigs Hausgenossen zu Obergicrsoorf, die Anna 3losina Uehurgin geb Burghardtin, sem 
bößlich von ihm entwichenes Eheweib, hierdurch citirec und vorgeladen, vom 7 Nov. c binnen 
9 Wochen, nemlich dm 28 Nov. den l 9 Dec. c. und in tennmo ulrimo öc z î-emwi-io den 9 Jan. 
künft gen Jahres sich in Person zu gestclien, daselbst von ihrer Entweichuug Rede und Antwort 
zu geben, darüber mit dem Kläger rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewärti¬ 
gen, daß das Band der Ehe z w i ^ wirdgttrennet, nnd dem¬ 
selben sich anderweitig zu oerheyrachen vergönnet werden; wornach sich dieselbe zu achten hat. 
Breßlau den i /Oct. 1766. ^ ^ _ _ 

^ Vor"eine hochlöbl Oberamtsregiemng zu Breßlau, wird auf Instanz des Klkiuknechts 
Gottfried Winklers zu Bankwitz, imNiulprschischenCreiße, dessen-bereits im Jahre 17Ü1 aus 
Strehlen bö.<lich von ihm entwichenes Eheweib Susanna WuM^^ geb.Nosnn, hierdurch ci-
tiret uud vorgeladen, a cimo binnen 12 Wochen, nemlich den 5 <'ec. a. c. den 12 Januar, und in 
1>i-mino nknno <3( pe^mtlli io den ü Fcbr. des Mit Gott bevorstehenden 1707 Jahres sich in Per¬ 
son zu gestcllcn, dajclbst von ihrer Entweichung Rede und Alitwort zu geben, darüber mit dem 
Kläger rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewartigen, daß das Band der Ehe 
zwischen ihm und ihr in contumaciam wird gct rennet, und detnselben sich anderweitig zu verheu-
rathen vergönnet werden; Wornach sich dieselbe also zu achten hat Breßiau den 24Oct.i766. 

Königl. Preußl. Bceßlauische Oberamtsregierung. 
Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hauptmann von Schafensche 

Bauerguch zu Lammöftld, im Bresl. Ereiße, welches nach Abzug der darauf haftenden Lasten 
auf428) Nthlr. 29 fgr gewärdigct worden, a dato binnen y Monaten, und zwar in 'lermmo 
nKim0^pe.Lmmii0 den z Julii des nut G. zu erwartenden 1767^« Jahres bey der hiesigen 
Königl. Hochlödl. Oberämtsregiernng össentliä) wird subhasiiret und feil gebsten werden. Es 
werden demnach alle und jede, weiche sothanes Bauerguch zu besitzen Fähigkeit und Mittel 
haben, hierdurch litiret und vorgeladen, in schon ersehntem peremtorischen Termino den z I u l . 
besagten Jahres vor die hierzu angeordnete Königl. Oberamts-Commißion an gewöhnlickier 
Oberamtssielle in Persin, oder durchgcnugsani bevollmächtigte und mttenichtet^Anwalde sich 
einzufinden, ihr Geboth zuthun, und hierauf zu gewärtigen, daß das oberwehnteBauerguth 
dem Meisiöietyenden wird;u..iescl'lagen werden. Breslau den26Ecpt. 1766. 

Königl. Preuß Bresl. Oberamtsregierunss. 
Nacl)den; aä il^wnriclm der verwind. Grafin Hedwig Helena von Schweililß, lhr von 

dem Baron Ferdinand von Langcuthal e.kauftts Guth und Burglehu Groß-Peterwitz, im 
Bresl. Fürsimchum und Crciße, gerichtlich aufgeboten, und zu dem Ende von der Königl. 
Oberamtsregicrung Hieselbst pei- pudlica ?!oc!alnara olle diejenigen, so daru: ein Recht und An¬ 
spruch zu haben vermeynen, peiemcoi ie cmiret und befchlig.t worden, in eine. Zeit von 12 Wo-
chen, vom2o Oct. a.c. au zu zahlen, solche aä ̂ aa anzuzeigen, auch in dem letzten Termjns 



den 26 Jan. des mit Gott bevorstehenden l ö s t e n Jahres auf dem Oberamte hieselbst vor 
einer ju dem Ende niedergesetzten Commißion persönlich oder durch hierzu gehörig Bevollmäch¬ 
tigte Nachmittags um z Uhr erscheinen,ihre vermeintliche Rechte undAnsprücke acl ?i owcollum 
anzumelden, oder aufandere rechtsgültige 
Weise beyzubringen, und zwar unter Androhung der Pracluswn, Auferlegung eines ewigen 
Stillschweigens und von Amts wegen zu verfugende Löschung der auf besagtes Guth und 
Burglehn Groß-Peterwitz gerichtlich mtabulirten Schulden in den Grundbüchern, als wird 
dieses denenjenigcn, denen daran gelegen ist, hiermit öffentlich bekannt gemacht. Breslau 
den 2O Ott. 1766- K. Preuß. Bresl Db^alMsregierung. ^ 

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemach^ "daß das Dominium Lammsfrld, santt 
dem Kretscham und derBrandtweinbrennerey, im Breßl. Creiße, welche nach Abzug der darauf 
haftenden Lasten, zusammen auf 3216 Rthlr. 2osgr. 6d. gewürdiget worden, excWNve des 
Nauerguthes, a dato binnen 9 Monaten, und zwar in i^-mino ulälno ̂  p^emrm 10 den zten 
Juli i des m.G bevorstehenden 176/stenIahrcS, bey der hiesigen König!. Hochl.Oberamts-
Regierung öffentlich wird subhastirct und feil geboten werden. Es werden demnach alle und 
jede, welche Rittergnther zu besitzen Fähigkeit und Mitte! haben, hierdurch cltiret und vorge¬ 
laden, in schon erwehutem peremtorischcn Termino den 3 Julii des l ö s t e n Jahres vor die 
hierzu angeordnete Königl.zOberamts-Commißion an gewöhnlicher Oberamtsstelle in Person 
oder durch genugsam bevollmächtigte und unterrichtete Änwalde sich einzufinden, ihr Geboth 
zuthun, und hieraufzu gewartigen, daß oberwchntes Gnch samt Zubehör dem Meistbiethen^ 
den wirb zugeschlagen werden. Breslau den 26 Sept. 1766. 

Vor Eine Hochlöd! Oberamtsregierung allhier j u B r e s l a ^ aufInstauz derIo-
hanna Relchertin, geb Schmiedin, deren bösiichZvon ihr entwichener Ehemann Carl Rei¬ 
chert, ehemaliger Dienstknecht in Neuvorwet k bey Luskowitz, hierdurch citiret und vorgeladen/ 
a dato binnen 12 Wochen, nemlich den 28 Nov. 29 Dec. des iezllaufenden und n, rei mino ulri-
,N0 ^ peiemwii0 den 6 Febr. des m.G. zu erwarttllden 1 7 6 7 ^ Jahres, sich in Person zu ge-
stellen, daselbst von seiner Entweichung Red und Antwort zu geben, darüber mit der Klägerin 
rechtlich zu verfahren, in dessen Entstehung aber zu gewärtigen, daß d.is Band der Ehe zwischen 
ihm und ihr in ccmmmacicun wlld getrennet, lmo derselben sich andcnreitlg zu verheyrathen 
vergönnet werden Wornack sich derselbe ;u achrui hat. Breslau den z 1 Oct 1766 

Demnach in dem zur ̂ ukkattarion oes 0 OdllschenGuthes Schönbankwitz, am verwi-
chenen 210. t. a. c. vorqewesenen Liciranon^i ennino anderweitig 24000 Rthl. geboten, und 
hierauf aä inltamiam der Erben ein nochmaliger lei minu5 von 4 Wochen, und zwar auf den 
y Dec. a. c. zu sothaner8ad!)attatt()n dlests Gulhes anberaumet worden; so wird solches dem 
l̂ ubUco hiednrch bekannt gemacht, und können alle und jcdc, welche sothanes Guth zu erstehen 
und käuflich an sich zu brmgen tust und Vermögen haben, an benannten Tage vor Unserer dazu 
angeordneten PupillarlCommißion persönlich, oder durch genugsam bestellte Speclal-GevoU" 
mächtigte sich einfinden, ihr Geboth thun, und alsdann gewärtigen, daß dieses Guth dem 
Meistbiechenden wird zugescblagen werden. Gegeben Breslau den 27 Oct. 1766. 

K. Preutz. Vresl 
Ncumarlt in Schlesien, den i Z Nov 1766. Von Magistrats wegen wird der von hier 

gebürtige August Riemer, welcher sich als Schmiedetnecht Ao. 1^43 von hier verlohren, und 



seit der 3eit nickt dle geringste Nachricht von seinem Aufenthalte wissen lassen, aä in t tsm:^ 
seines hier lebenden Bruders, binnen einer l2wochentl.Fr:st, peremtorie also auf den loten 
Febr a. f.citiret, daß er, Angust Riemer, oder dessen ecwanntge Leidesnben sich binnen ge,-
meidt.r Fctst allhicr eiusiclle oder nach Ablaufdcrselben gewärtigen, daß er pro morwo decla-
riret, und sein hiestlbsi dcfiadlich Vernzögen seinen nächsten Anverwandten überlassen und extra-
diret werden solle Bürgermeister und N tth. 

C's^stnscljlem^auseaufelncrwohlgeiegenenStraße auncch ein kleines Quartier, be¬ 
siehend in 2 Z mmcrn, davon eines aufdie Gasse vorne heraus gelegen, einer Küchel und einer 
Bodeulammer, zuvirmiethen, welches auck>, w?il allenfalls Stallung und dergleichen dazu 
gegeben werden kau vor jemand einzeln vont Lande als ein Absteigequartier gebraucht werben 
könnre. D^sgleiPenist wie auch verschiede 
ne wohl emgkspm'.dtte Schuttböden und 2 Keller zu vermlethen, und alles diesis sogletch zu be¬ 
ziehen. Wer dav^n etwas bc schigtt, b liede sich um weitere Nachricht in dem Konigl. Ad-
dreß-Comtoil-, odrr in der3e tun^ts E^pedinonm meiden. 

D^r seit 2 > ^ h : en abweiel̂ dc Tüci lcrgestlle ölntreas mehr 
amkebcll, dcssen eewannige Lcibes- oder Tesiamentscrben,fürE. Rath Kölugl. Preußl. Haupt-
undRcsldetlzstodtKömqeberqaufden2i Jan. 1767eäi^alirei-^^eielnwne adcitiret^ 

Bey ocusBucyl)a^ö.er Ganlp^r^ sind von der itzigen un¬ 
gemein vorthkilhaft finqez ichtcten nemn Clev:schen Landes-Lotterie, deren l ste Classe den 8 Dec. 
gezogm lv rd,für Likbyaber, die sich iu Zeiten und ehe noch die Ziehungslisten einlaufen, bey ihm 
mrldm, Lcoße mit ausgefüllten Devisen zu bekommen. Ein ganzes woß zur 1 steu Classe kostet 
15 Gr. das ka !be 7 Gr. 6 Pf. und ei narr te ! Looß 4 Gr. «^__^. 

Hnlcc^'tachulutttge^als'oea 1 Qcc. von 2 bw"6 M>r, wnd die Bücherauction dry dem 
Buchhändler I o h . Friedrich Korn dem altern, ihren Anfang nehmen, und wird an selben Tage 
blspag 225, den^Olc. bispag. 237, den4 Dec. bisp. 246, den 5 Dec. bisp. 2^7, den6tett 
D e . bis p. 267, fortgeschritten werden. Es wird um fleißige und zeitige Zuspräche ergebenst 

. — ^ 
Ew in dem Jure, wie aucb in der französischen und lateinischen Sprache und übrigen ga¬ 

lanten W ssmschafter. wohl vrrsitter Hofmeister ist gcstmnen, bevorstehende Weynachrm, ander¬ 
weitige Condition anzunehtucn; mehrere Nachricht ist auf der Odergasse boy dem Uhrmacher 
Wagner zu ei haiten. ^ ^__^_^^ 

Schurgast im Fal̂ ende^sscheil Kc^iße, den 25 Nsv. 176Ü. Das gräfi. W'rrhschasts-
amt machet dem Pudllco bckanlu: daß die hier am Ncußel ftuß befindlich und besonders gut zum 
Sack liegende W iffcrttllihle, mit 4 Mahlgangen und emer Brcttschneidemuhlc, hierzu Accker 
Und Wiesen gehorell, pluz licjrancl verkauft werden soll, wozu rerminu8kcuarwlU8 den 2^ De'. 
ac.dkN2ü^all.unddenl2März 1^67 in hiesigem Wirchsckaftsantte anberaumet worden, 

zugeschlagen werden soll. 
^S^chl^t^^^2^Ncv? Ec stellt allda bey dcm Ch rurgo Hr. Ad?Al^Blällnuer"ein 

dreysltziqcr guter ss.^n; bedcctler Wagen um einen billigen Pretß zu verkauffen. Liebhaber ton¬ 
nen chntaMst in Atgenschem nchme«^ 

Vlese ZrttkNgen warben Wöchentlich dreymal, Mondtags, Mittwochs und Sonnabends, zu 
Breslau in W i l h . Got t l ieb R o r n s Buchhandlung am Ringe, ausgegeben, und 

sind auch aufallen Könlgl. Postämtern zu haben. 


